
3. Informationsveranstaltung 
zum Hygienekonzept für die 

Sportart Handball

Mittwoch, 23. September 2020



Tagesordnung

1. Begrüßung durch Präsident Hans Artschwager
2. Grußwort Vorstandsvorsitzender des Deutschen

Handballbundes Mark Schober
3. Status Quo: rechtlicher Rahmen, Anforderungen an die Vereine

etc.
4. Unterlagen
5. Fragen der Vereine (Beantwortung durch Präsident Hans

Artschwager und Vizepräsident Michael Daiber)



Rechtlicher Rahmen

Mit der Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg
(Gültigkeit ab 1. Juli) wurde der Wettkampfsport unter Auflagen
wieder erlaubt. Ab 14. September gilt die nächste Corona-
Verordnung Sport.

Seit 1. August sind max. 500 Personen (keine vorgeschriebene
Aufteilung zwischen Sportlern und Zuschauern) unter Einhaltung
der Hygienevorschriften (vor allem Abstandspflicht) und
Dokumentationspflichten bei einer Veranstaltung erlaubt.

Ab 14. September sind bis zu 500 Zuschauer und Sportler erlaubt,
Trainer, Zeitnehmer, Schiedsrichter etc. werden separat
betrachtet.

Seit 18. September wurden ein Probebetrieb bis 3. November für
den Spitzen- und Profisportbetrieb genehmigt.



Allgemeine Vorgaben in der 
Corona-Verordnung Sport 
(2) Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein

Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen
einzuhalten (auch mit Maske!) sofern nicht § 2 Absatz 2 in
Verbindung mit § 9 CoronaVO etwas anderes zulässt. Falls
Räumlichkeiten die Einhaltung des Mindestabstands nicht
zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu
verlassen. Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder
Umarmen, ist zu vermeiden.

(3) Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden ist so
zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden
kann. Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf
das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen.



Von der Politik bis in jede 
einzelne Halle
• Die Verantwortung für einen Liga-Spielbetrieb liegt beim

Veranstalter, also bei Handball Baden-Württemberg (BWOL) oder
beim Landesverband.

• Der Veranstalter hat ein übergreifendes Konzept vorzulegen. Die
drei Handballverbände in Baden-Württemberg inkl. Handball
Baden-Württemberg e.V. (HBW) haben ein gemeinsames
„übergreifendes Konzept“ in Form eines regionalen
Hygienekonzepts erstellt, dieses mit dem Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport sowie mit dem Sozialministerium Baden-
Württemberg abgestimmt und über die Homepages veröffentlicht
(30.07.2020).

• HBW und die 3 Landesverbände delegieren die Verantwortung
für das lokale Hygienekonzept an die Betreiber – Träger der
Hallen – die diese idR im Zuge des Nutzungsvertrags an die
Vereine delegieren.



Aufgaben der Vereine

• Erstellen eines Hygienekonzeptes inkl. Anlage „Auf einen
Blick“ für jede Halle, in der gespielt wird.

• Abstimmung des Konzepts mit dem Halleneigner und Freigabe
durch diesen.

• Benennung eines Hygieneverantwortlichen (Niederschrift im
Konzept) und Pflege im Vereinsaccount. Sollte dort kein
Hygieneverantwortlicher hinterlegt sein wird automatisch der
Abteilungsleiter für die Kommunikation verwendet.

• Einreichen des Konzepts beim Verband (bis Ende September
über den Upload im Vereinsaccount bei der Spielstätte. Vereine
werden über die Geschäftsstelle aktiv dazu aufgefordert).

• Pflicht zur Änderung des Konzepts, wenn sich Rahmen-
bedingungen ändern.



Rolle des 
Hygieneverantwortlichen
• Der Hygieneverantwortliche fungiert als Ansprechpartner für

den Verband, die Schiedsrichter und die gegnerischen
Mannschaften. Daher sollte das Hygienekonzept auch Namen
und Kontaktdaten des Hygieneverantwortlichen enthalten.

• Er kann im Vorfeld eines Spiels für Fragen kontaktiert werden.
• Sollten Hinweise über Mängel im Hygienekonzept beim Verband

eingehen, wendet er sich ebenfalls an den
Hygieneverantwortlichen.

• Informationen zu neuen Verordnungen etc. werden direkt an die
im Vereinsaccount hinterlegten Hygieneverantwortlichen
verschickt.

• Sofern kein Hygieneverantwortlicher hinterlegt ist wird der
Abteilungsleiter kontaktiert.

• Er muss nicht ständig vor Ort sein.



Spielbetrieb außerhalb des 
Verbandsgebiets
• Im gemeinsamen Spielbetrieb mit Vereinen aus Bayern,

Vorarlberg oder der Schweiz müssen weitere Regelungen
berücksichtigt werden.

• Das Land Bayern darf seit 19. September wieder Wettkampfsport
betreiben. Saisonbeginn 03./04.10.2020.

• Bei Verbot von Wettkampf in einzelnen Regionen muss nach
individuellen Lösungsansätzen gesucht werden wie z.B. „zuerst
alle Auswärtsspiele, dann alle Heimspiele“

• Dieser gemeinsame Spielbetrieb ist abhängig von den politischen
Rahmenbedingungen in den anderen Ländern.



Wirtschaftliche Regelungen

Zuschauer: Entscheidung obliegt dem Verein in Absprache mit dem
Halleneigner. Dieses Thema muss im Hygienekonzept
niedergeschrieben sein.

Fahrgemeinschaften: sollten wo möglich vermieden werden, sind
aber nicht verboten. D.h. SR reisen zu zweit zum Spiel an bzw.
dürfen nur für einen Fahrer Fahrtkosten abrechnen.

Wochentagszuschlag für SR: Da vermehrt Spiele unter der Woche
stattfinden werden, soll der Zuschlag in den unteren Klassen
gekürzt werden oder gänzlich entfallen.

Kein freier Eintritt für Inhaber von Mitarbeiter- oder
Schiedsrichter-Ausweisen.

SR-Einteilung: aus wirtschaftlichen Gründen soll noch stärker nach
regionalen Gesichtspunkten eingeteilt werden.



App zur Erfassung der 
Zuschauer und Mannschaften
Die handball4all AG bietet den Vereinen eine kostenlose App zur

Erfassung aller Personen, die die Halle betreten (und auch
verlassen). Somit wird die Dokumentationspflicht der Vereine
deutlich erleichtert.

Vorteile:
• Kostenlos im App Store
• Gruppenfähig (komplette Mannschaften oder Familien können

angelegt werden)
• Offline möglich
• DSGVO konform und konform zur Corona VO

Verein generiert QR-Code, druckt diesen aus und hängt in an
allen Eingängen aus. Dort muss jeder, der die Halle betritt diesen
Code mit seinem Smartphone scannen. Alternativ gibt es Vorlagen.



App zur Erfassung der 
Zuschauer und Mannschaften



Unterlagen

• Alle Unterlagen sind auf der Homepage www.handballbw.de
unter Service zusammengefasst.

• Weitere Unterlagen, die nur den HVW betreffen sind zudem auf
der Seite des HVW unter www.hvw-online.org zu finden.

http://www.handballbw.de/
http://www.hvw-online.org/


Corona-Verordnung Sport



Hygienekonzept Handball



Anlage zum Hygienekonzept



Checkliste: Was muss ein 
Hygienekonzept zwingend enthalten? 



FAQs: Fragen zum 
Hygienekonzept



Durchführungsbestimmungen 
für die Saison 2020/2021
Sind zwischenzeitlich an die Bezirke verschickt worden und sollen

diese Woche auf der Homepage veröffentlicht werden.



Leitfaden für die Meldung eines 
positiven Falles bzw. eines begründeten 
Verdachtsfalls und Formular auf 
www.handballbw.de 



Fragen der Vereine
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